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Gemeinde Gottenheim Landkreis Breisgau—Hochschwarzwald 

S A T Z U N G E N  

der Gemeinde Gottenheim über 

a) den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung“ 
b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

„Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Enneiterung“ 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gottenheim hat am 28.11.2024 

a) den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung“ 
b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

„Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung" 

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzung beschlossen: 

. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 | Nr. 394) 

. Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 | 
Nr. 176) 

. Planzeichenverordnung (Plan2V 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LEO) vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, 358, 
ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel1 des Gesetzes vom 20.11.2023 (GBI. 
S. 422) 

. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gem0) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
27.06.2023 (GBI. S. 229, 231) 

5 1  

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für 

a) den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Emeiterung“ 

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung" 

ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans (Planzeichnung vom 
28.11.2024). 



52 
Bestandteile 

1. Der Bebauungsplan besteht aus: 
a) dem zeichnerischen Teil M 1:1 .000 vom 28.11.2024 
b) dem textlichen Teil — planungsrechtliche Festsetzungen — Vom 28.11.2024 

“2. Die örtlichen Bauvorschn'flen bestehen aus: 
a) dem gemeinsamen zeichnerisohen Teil vom 28.11.2024- 
b') den örtlichen Bauvorschrifien (textlicher Teil) vom“ 28.11.2024 

3. Beigefügt sind: 
a) die gemeinsame Begründung vom 28.11.2024 
b) der Umweltbericht mit artenschutzrechtlicher Untersuchung vom 28.11.2024 
c) die gutachterliche Stellungnahme zur Straßenlännverkehrseinwirkung vom 09.04.2024 
d) die gutachterliche Stellungnahme zur Länneinwirkung MI vom 19.04.2024 
e) der geotechnische Bericht vom 27.02.2019 
f) die Erläuterungen zur Erschließung vom 06.06.2024 

5 3 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von 5 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den 
Regelungen zu Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen, Werbeanlagen, Einfriedungen, 
Abstellflächen- und Freiflächengestaltung sowie Anlagen zum Sammeln oder Versickern von 
Niederschlagswasser in den örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten 
können nach 5 75 (4) LBO mit einer Geldbuße geahndet werden. 

5 4 
Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten mit ihrer Bekanntmachung nach 
& 10 (3) BauGB in Kraft. 

'm, den _". FEE 105 



Au-sfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Pian'es 
sowie der zugehörigen pianungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor- 
schriften mit den hierzu ergangenen Be— 
schlüssen des Gemeinderates der Gemeinde 
Gottenheim übereins' 

Bekanntmachungsverrnei‘k 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe- 
schluss gem. 5 10 (3) BauGB öffentlich be- 
kannt gemacht werden ist. Tag der Be- 
kanntmachung und somit Tag des Inkrafttre- 
tens ist der m 
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Zeichenerklärung 
Art der baulichen Nutzung (@ 9Abs'. 1 Nr. 1 BauGB; 551-11 BaUNVG) 

Mischgebiet MI (5 6 BauNVO) 

' Gewerbegebiet GE (g 8 BauNVO) 

Maß der baulichen Nutzung (5 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; 5 16 BauNVO) 

GRZ Grundflächenzahl 

GFZ Geschossflächenzahl 

GH maximal zulässige Gebäudehöhe in m ü. NN (Meter über Normalnull) 

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (ä 9Abs. 1 Nr. 2 BauGB; @@ 22 und 23 BauNV(3) 

0 Offene Bauweise 

a Abweichende Bauweise 

r— Baugrenze 

Verkehrsflächen (& 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Straßenverkehrsiläche 
‘ Gehweg 

_ Wirtschaftsweg 

Grünflächen (59Abs.1Nr. 15 BauGB) 

__j l  Private Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 

Zweckbestimmung: Verkehrsgrün 

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwassebeséitigung 30Wie fiir 
Ablagerungen (@ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 

. ; Flächen für Versorgungsanlagen, für Abfallentsorgung und Abwasseüeeeitigung‘ sowie für Abtegenm‘gen 

Zweckbestimmung: 0 Elektrizität 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(& 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

@ Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(ä9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB) 

. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen. Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(& 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB) 

“ Grünordnerische Maßnahmen (siehe Bauvorschriften) 

Anpfianzen von Bäumen. Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (& 9‚Ab$. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB) 

. Anpflanzung Bäume 
Sonstige Planzeichen 

, 1 Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (5 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BaUGB) 
[::: Grenze des räumlichen Geltuhgsbereichs des Bebauungsplans (99 Abs 7 BauGB) 

Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen) 

E bestehende Haupt- und Nebengebäude 
% bestehende Flurstücksgrenzen mit zugehörigenFlur-stüclcsnummem 
- - - - - -  vorgeschlagene Flurstücksgrenzen 

EEE!” bestehende Bösehung 
91925 Höhenantagen der Verkehrsfläche in m ü. NN (Meter über Nonhalnull] 

Nutzungsschablone 

Art des Baugebiete Bauweise 
Grundflächenzahl Gesch‘ossflächerizahl . 
Dachneigung " 
(Örtliche Bauvorschriften Zülässme Gebäudehöhe 
5 74 LEO) 

Gemeinde 
Gottenheim 
Gemarkung Gottenheim 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
"Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung" 

Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt. dass der Inhalt dieses Planes 
sowie die zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und die örtlichen Bauvmechriften mit 
den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates der Gemeinde Gottenheim 
übereinstimmen. 

Verfahrensdaten 

Aufstellungsbeschluss 23.09.2021 

Frühzeitige Beteiligung 18.10.2021 - 22.11.2021 

Gottenheim, d Offenlage 22.07.2024—06.09.2024 

Saizungsbeschluss 28.11.2024 

Bürgermeister 

Bekannflnachungsvermerk: 
Es wird bestätigt. dass der Satzungsbeschluss 
gem. 5 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht werden ist. Tag der Bekanntmachung und 
somit Tag des Inkrafttretens ist der m 

Die Planunterlage nach dem Stand vom 
01.10.2020 entspricht den Anforderungen 
des 5 1 PlanZV vom 14.06.2021 
Vemendetes Koordinatensystem: El'RSSQ/UTM 

' ' I | . 

Plandaten . .. ...... .... 
M. 111.000 
Im Planforma1: 765 mm x 322 mm 

f-sp.stadtplanung && )/ 
Fable Stadtplaner Partnerschaft mbB 
Schwabentorring 12, 79098 Freiburg 
Fon 076136875-0,www.bp51adtplanungü 

Planstand: 28.11.2024 
Projekt-Nr: S-18-153 
Bearbeiter: Burg/Talv 
zum: |=lnn an!-aqua; 



Gemeinde Gottenheim Stand: 28.11.2024 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Satzung 
„Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung“ gem. 5 10 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 1 von 18 

1.1 

1.1.1 
1.1.2 

1.1.4 
1.1.5 

1.1.6 
1.1.7 

Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzun- 
gen und örtliche Bauvorschriften: 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

' Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394) 

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

- Planzeichenverordnung (PIanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LEO) vom 05.03.2010 (GBI. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2023 (GBI. S. 422) 

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gem0) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge- 
setzes vom 27.06.2023 (GBI. S. 229, 231) 

Art der baulichen Nutzung (5 9 (1) Nr. 1 BauGB, @@ 1-15 BauNVO) 

Mischgebiet (@ 6 BauNVO) 
Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig. 
Ausnahmsweise können Verkaufsflächen für den Verkauf von Waren zugelassen 
werden, wenn sie auf dem Grundstück mit einem Produktions- oder Handwerksbe- 
trieb verbunden sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbei— 
tende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, wenn die Verkaufsfläche der 
sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist (sog. Handwerkerprivileg). Von 
einer deutlich untergeordneten Verkaufsfläche kann ausgegangen werden, wenn die 
Verkaufsfläche nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und gleichzeitig maximal 
100 m2 beträgt. 
Vergnügungsstätten (inkl. Wettbüros), Sexshops, Bordelle und bordellartige Be- 
triebe sind nicht zulässig. 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig. 
Selbstständige Lagerplätze und —häuser, selbstständige Garagen sowie selbststän- 
dige Stellplätze sind nicht zulässig. Selbstständige Lagerplätze und -häuser, selb- 
ständige Garagen und selbständige Stellplätze werden definiert als Lagerplätze und 
-häuser‚ Garagen und Stellplätze, die einem Gewerbebetrieb nicht zugeordnet sind 
und nicht nur dem Gewerbebetrieb selbst oder dessen Betriebsangehörigen zur 
Nutzung offenstehen. 

Gewerbegebiet (@ 8 BauNVO) 
Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig. 
Ausnahmsweise können Verkaufsflächen für den Verkauf von Waren zugelassen 
werden, wenn sie auf dem Grundstück mit einem Produktions- oder 

24—1‘w28 Bebauungsvorschniten (24«11»06}.0‘0Cx 



Gemeinde Gottenheim Stand: 28.11.2024 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Satzung 
„Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung“ gem. 5 10 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 2 von 18 

1.1.9 
1.1.10 

1.1.11 

1.2 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.4 

1.4.1 
1.4.2 

1.5 

Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter 
zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, wenn die Ver- 
kaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist (sog. Handwer- 
kerprivileg). Von einer deutlich untergeordneten Verkaufsfläche kann ausgegangen 
werden, wenn die Verkaufsfläche nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und 
gleichzeitig maximal 100 m2 beträgt. 
Vergnügungsstätten (inkl. Wettbüros), Sexshops, Bordelle und bordellartige Be- 
triebe sind nicht zulässig. 
Tankstellen sind nicht zulässig. 
Selbstständige Lagerplätze und -häuser, selbstständige Garagen sowie selbststän- 
dige Stellplätze sind nicht zulässig. Selbstständige Lagerplätze und -häuser, selb- 
ständige Garagen und selbständige Stellplätze werden definiert als Lagerplätze und 
-häuser, Garagen und Stellplätze, die einem Gewerbebetrieb nicht zugeordnet sind 
und nicht nur dem Gewerbebetrieb selbst oder dessen Betriebsangehörigen zur 
Nutzung offenstehen. 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä- 
che und Baumasse untergeordnet sind, sind im Erdgeschoss nicht zulässig. Ab dem 
1. Obergeschoss können diese ausnahmsweise zugelassen werden. 

Maß der baulichen Nutzung (5 9 (1) Nr. 1 BauGB, @@ 16—21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird be- 
stimmt durch die Festsetzung von 

- der Grundflächenzahl (GRZ), 
- der Geschossflächenzahl (GFZ), 
- der Höhe der baulichen Anlagen (GH). 

Höhe baulicher Anlagen (5 9 (3) BauGB, @@ 16—21a BauNVO) 

lm Mischgebiet und im Gewerbegebiet gilt die in der Planzeichnung festgesetzte 
maximale Gebäudehöhe in m ü. NN (Meter über Normalnull). Die maximale Gebäu- 
dehöhe (GH) wird gemessen an der obersten Dachbegrenzungskante. 
Die festgesetzten Höhen können durch technische Aufbauten oder Bauteile um 
max. 2 m überschritten werden. Gleiches gilt für Anlagen für die Nutzung von Solar- 
energie. 

Bauweise (5 9 (1) Nr. 2 BauGB, @ 22 BauNVO) 

lm Mischgebiet gilt die offene Bauweise. 
Im Gewerbegebiet gilt als abweichende Bauweise die offene Bauweise, wobei auch 
Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. 

Mindestmaße für die Größe der Baugrundstücke (@ 9 (1) Nr. 3 BauGB) 

Die Baugrundstücke im Plangebiet dürfen eine Größe von 1.500 m2 nicht unter- 
schreiten. 

2441-28 Bebauungsvorsch'tl‘len(24«11-06).d0cx 



Gemeinde Gottenheim Stand: 28.11.2024 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Satzung 
„Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung“ gem. 5 10 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 3 von 18 

1.6 

1.6.1 

1.7 

1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

1.7.4 

1.7.5 

1.7.6 

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (55 12, 14, 23 BauNVO) 

Garagen, überdachte Stellplätze und hochbaulich in Erscheinung tretende Neben— 
anlagen im Sinne des 5 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb des Baufensters zu- 
lässig. 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (5 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

Die Außenbeleuchtung ist auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren und in- 
sekten- und fledermausverträglich zu gestalten: Es sind staubdichte Natriumdampf- 
lampen und warmweiße LEDs mit Farbtemperatur bis max. 3000 Kelvin ohne UV- 
Anteil mit Lichtspektrum um 590 Nm zu verwenden. Die Leuchtgehäuse müssen ge- 
gen das Eindringen von Insekten geschützt sein und die Oberflächentemperatur darf 
60°C nicht überschreiten. Es ist eine gleichmäßige und gezielte Beleuchtung (d.h. 
zeitlich bedarfsorientiert bzw. bewegungsgesteuertes Ein— und Ausschalten bzw. 
Dimmen) von oben nach unten unter Abschirmung von Streulicht anzubringen. Die 
Anstrahlung von Grünflächen oder Gehölzen ist unzulässig. Die Leucht-/Masthöhe 
sollte so gering wie möglich gewählt werden. 
Stellplatzflächen für PKW sind mit Ausnahme von Fahrgassen in einer wasserdurch- 
lässigen Oberflächenbefestigung (z. B. Schotterrasen, Rasenfugen-Pflaster, was- 
sergebundene Decke) auszuführen. Dies gilt für befestigte Grundstücke, sofern 
keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und kein Lagern von oder Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen erfolgt. 
Gewerblich genutzte Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umge- 
gangen wird bzw. Rangier-, Anlieferungs—, Parkierungs- und Abstellflächen für LKW 
sind mit einer wasserundurchlässigen Oberfläche zu versehen und über zusätzliche 
Reinigungsanlagen zu entwässern. Hof- und untergeordnete Verkehrsflächen, von 
deren Nutzung keine Grundwassergefährdung ausgeht, sind mit wasserdurchlässi- 
gem Material zu befestigen. 
Kupfer—, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Plangebiet nur zulässig, wenn sie 
beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kontamination 
des Bodens durch Metallionen zu erwarten ist. 

im Plangebiet sind alle Gebäude auf mindestens 70 % der Dachfläche mit einer 
mindestens 15 cm dicken Substratschicht extensiv zu begrünen. Eine Kombination 
mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. Von der Verpflich- 
tung der festgesetzten Dachbegrünung kann im Einzelfall abgesehen werden, wenn 
der Nachweis erbracht wird, dass dies aus betriebsbedingten Gründen nicht möglich 
ist oder zu einer unbilligen Härte führen würde. 
Baulich geschlossene Fassadenabschnitte ab 8 m Länge sind mit Kletter- bzw. 
Rankpflanzen zu begrünen. Dabei sind folgende Realisierungsalternativen zulässig: 

- bodengebunden mit Schling- und Kletterpflanzen mit/ohne Kletterhilfe (pro an- 
gefangene 1 bis max. 2 m Wandfläche ist eine Kletterpflanze zu pflanzen. Ar- 
tenempfehlung: siehe Pflanzliste) 

. troggebundene Wandbegrünung mit geeigneten Stauden, Gräsern, Farnen, 
Kleingehölzen, Kletterpflanzen und/oder Moosen 

- fassadengebundene Wandbegrünung mit geeigneten Stauden, Gräsern, Far- 
nen und/oder Moosen (z.B. Modulsystem, Flächenkonstruktion) 

- geschlossene Vegetationsfront: Realisierung eines Pflanzverbands aus stand— 
ortgerechten Laubbäumen mit standortgerechten kleineren Laubgehölzen vor 
der zu begrünenden Wand. Dabei darf der Abstand vom Pflanzpunkt zur Fassa- 
denaußenkante 4 m nicht überschreiten. 

2441—28 Bebauungsvorscnnften (244 %06;.docx 



Gemeinde Gottenheim 
Bebauungsplan und örtliche B'auvorschriften 
„Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung“ 

Stand: 28.11.2024 
Fassung: Satzung 

gern. @ 10 (1) BauGB 

BESAUUNGSVORSCHR!FTEN Seite 6 von 185 

83 = vom Raum aus gesehene gesamte Außehfläche in m2 

85 = Grundfläche des Raums in m“2 

'1.9.3 Sofern vor einzelnen Außenflächen eines Raums unterschiedliche resultierende Au- 
ßenlärmpegel vorliegen, ist gemäß dem in Abschnitt 4.4.1 der DIN 4109-2 beschrie- 
benen Verfahren noch ein Korrektunrvert KLPB zu berücksichtigen. Dieser Korrektur- 
wert berechnet sich aus der Differenz des höchsten an der Gesamtfassade des be- 
trachteten Empfangsraums vorhandenen resultierenden Außeniärmpegels und des 
auf die jeweils betrachtete Fassadenfläche einwirkenden geringeren resultierenden 
Außenlärmpegels. 
Die folgende Darstellung der resultierenden Außenlärmpegel gilt zum Schutz des 
ljlachtschlafs in zum Schlafen genutzten Räume (2. B. Schlafzimmer, Kinderzimmer, 
Ubernachtungsraum in Beherbergungsstätte): 

1 .93.4. 
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1.9.5 Die folgende Darstellung der resultierenden Au ße'nlärm'pegel gilt für sonstige, nicht 
dem Naohtsohlaf dienende Räume: 
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1.9.6 Beide Darstellungen steilen beispielhaft die resultierenden Außeniärmpegel für das 
2. Obergeschoss (9 m über Gelände) der und sind auch für alle übrigen Geschosse 
maßgebend. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.3 

2.3.1 

Rechtsgrundlagen 

- Landesbauordnung für Baden—Württemberg (LEO) vom 05.03.2010 (GBI. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2023 (GBI. S. 422) 

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gem0) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge- 
setzes vom 27.06.2023 (GBI. S. 229, 231) 

Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (@ 74 Abs. 1 Nr. 1 LEO) 

Die zulässige Dachneigung ist dem Planeintrag im zeichnerischen Teil zu entneh— 
men. 
Dachaufbauten, die der Energiegewinnung dienen, sind bei allen Dachneigungen 
unter Einhaltung der festgesetzten Gebäudehöhe und Dachbegrünung zulässig. 
Wellfaserzement, Dachpappe, Leuchtfarben und reflektierende Materialien sind zur 
Oberflächengestaltung der Gebäude (Dach und Fassade) unzulässig. Solarmodule 
und Fensterflächen sind nur mit reflektionsarmen Frontgläsern zulässig. 

Hinweis: 
Aus Gründen der Klimaanpassung wird empfohlen, Material und Farbe der Gebäude 
so zu wählen, dass eine Aufheizung der Gebäude weitgehend vermieden wird (helle 
Farben, Materialien, die sich wenig aufheizen). Damit wird nicht nur der nachträgliche 
Kühlbedarf im Gebäude selbst, sondern auch die Aufheizung der Umgebung (Hitz— 
einsel) reduziert. 

Werbeanlagen (@ 74 Abs.1 Nr. 2 LEO) 

Werbeanlagen sind nur bis zu einer Länge von 2/3 der entsprechenden Gebäude- 
Iänge zulässig. Werbeanlagen dürfen die Traufhöhe des Gebäudes nicht überragen. 
Die Traufe ist definiert durch die Brüstungshöhe bzw. bei Dachüberständen durch 
den Schnittpunkt der äußeren Wandfläche mit der äußeren Dachhaut. 
Die zulässige Größe der Werbeanlage richtet sich nach der entsprechenden Fassa- 
dengröße, an der die Werbeanlage angebracht wird: 
- Bis zu einer Fassadenfläche von 100 m2 ist eine Werbeanlage mit einer Größe bis 

zu 10 m2 zulässig, 
- ab einer Fassadenfläche von 100 m2 darf die Größe der Werbeanlage 10% der 

Fassadenfläche nicht überschreiten. 
Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Höhe von 5,0 m über Gelände zu- 
lässig und dürfen eine Fläche von 5 rn2 nicht überschreiten. 
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht, drehbare Werbeträger und 
solche mit wechselnden Motiven sowie in den Himmel abstrahlende Werbung (La- 
senrverbung, Skybeamer, Booster u. ä.) sind unzulässig. 

Einfriedungen (@ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind im Gewerbegebiet nur bis 
zu einer Höhe von insgesamt 2,5 m, im Mischgebiet bis zu einer Höhe von insge— 
samt 1,8 m (ab Straßen— bzw. Gehwegoberkante) als Zäune und/oder Hecken zu— 
lässig. Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinter- oder Vorpflanzung 
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2.3.2 
2.3.3 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

zulässig. lm Einmündungsbereich (Sichtdreieck) wird die Höhe begrenzt auf 0,8 m. 
Der Abstand von der Straßen- oder Gehwegkante muss mindestens 0,5 m betra- 
gen. 
Einfriedungen mit Stacheldraht sind nicht zulässig. 
Stützmauern entlang von Verkehrsflächen sind unzulässig. 

Abstellflächen- und Freiflächengestaltung (@ 74 Abs.1 Nr. 3 LBO) 

Abstellflächen wie Abfalltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind mit einem 
festen Sichtschutz und/oder einer dichten Bepflanzung abzuschirmen. Die Anlagen 
zur Abschirmung sind, sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) 
handelt, mit Kletterpflanzen oder Spalierbäumen zu begrünen. 
Die nicht bebauten Flächen bebaubarer Grundstücke, die nicht als Arbeits— oder La- 
gerfläche genutzt werden, mindestens jedoch 10 % der Grundstücksfläche, sind na- 
turnah oder gärtnerisch anzulegen. Es können Gestaltungsformen wie Wiese, Stau- 
denpflanzungen oder Strauchpflanzungen gewählt und kombiniert werden. 

Anlagen zum Sammeln oder Versickern von Niederschlagswasser 
(@ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

Entwässerung der Verkehrsflächen 
Das anfallende Oberflächenwasser der Verkehrsflächen ist über eine technische Lö- 
sung (ZB. Sickermulde mit Reinigungssubstrat) innerhalb der Verkehrsfläche zur 
Versickerung zu bringen. 
Entwässerung der privaten Grundstücke 
Das anfallende Niederschlagswasser der privaten Grundstücke, von welchem keine 
Wassergefährdung ausgeht, ist dezentral auf den jeweiligen Grundstücken im Sinne 
eines kurzen Kreislaufes zu versickern. Die Versickerung ist breitflächig in Mulden 
und/oder über Mulden-Rigolen—Systeme über einer 30 cm starken belebten Boden- 
zone durchzuführen. Bei Rigolen ist alternativ auch eine Filterung des Nieder- 
schlagswassers über ein Produkt mit entsprechender Reinigungsleistung (gleich- 
wertig zu der Reinigungsleistung über eine belebten Bodenzone) zulässig. 
Alternativ kann die Versickerung über Bodenfilter mit Rigolen erfolgen. Unterirdische 
Rigolen sind zulässig, wenn darin ausschließlich Niederschlagswässer versickert 
werden, die eine belebte Bodenzone von mindestens 30 cm passiert haben. Die 
Versickerungsanlagen sind min. auf ein 30-jährliches Regenereignis auszulegen 
und die Sohle der Versickerungsanlagen muss min. 1 m oberhalb des MHW ange— 
legt werden. Eine vorherige Brauchwassernutzung ist zulässig, darfjedoch nicht 
vom errechneten erforderlichen Muldenvolumen abgezogen werden. 
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Darstellung des Überschwemmungsgebiets HQ1oo (blau) und H0m..„ (hellblau) mit ungefährer Abgrenzung des 
Plengebtels (rote gestricheite Umrandung) — ohne Maßstab, Quelle: Amtliche Geobasisdaten @ Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg. www.lgl-bwde. Az.: 2851 .9-1f19. Stand 0712021 

Teilflächen im Westen und Südwesten des Piangebiets werden auf Grundlage der 
Hochwassergefahrenkarten bei extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) überflu- 
tet. Die HQemm-Überflutungsftächen gelten nach 5 78h (1) WHG als Risikogebiete 
außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Die Gefährdung ergibt sich bei seltene- 
ren Hochwasserereignissen als dem HQ1oo durch Versagen oder Überströmen der 
vorhandenen Schutzeinrichtungen bzw. durch Verklausungsszenarien an den Eng- 
stellen wie etwa Brücken oder Durchlässen. 
Gemäß 5 5 (2) WHG ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im 
Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnah- 
men zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu 
treffen. insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Fol- 
gen für Mensch. Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. 
Umfangreiche Informationen zu einer hochwassergerechten Bauweise sind auf der 
Seite des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
(Hochwasser Risikomanagement Baden-Württemberg) unter folgendem Link aufruf- 
bar: @s:llwww.hochwa_sser.@en—wuerttemberg.deibauvorsorge (abgerufen am 
03.09.2021 ). 
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4 HINWEISE 

4.1 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m sind auszu- 
schließen. 

Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß 5 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um— 
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz- 
behörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische 
Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist ein- 
verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. 5 27 DSchG wird 
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Grundwasser 

Gebäude bzw. Gebäudeteile sollen grundsätzlich nicht unterhalb des mittleren 
höchsten Grundwasserstandes (MHW) gegründet werden. Auf den geoteohnischen 
Bericht der lngenieurgruppe Geotechnik vom 27.02.2019 wird verwiesen. Darin ist 
der MHW für den nördlichen Rand des Gebiets mit 189,95 m ü. NN und für den süd- 
lichen Rand mit 190,25 m ü. NN bestimmt. Im Einzelfall darf im Grundwasser- 
schwankungsbereich nur dann gebaut werden, wenn eine wasserrechtliche Erlaub- 
nis beantragt und erteilt wird (55 8, 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. Nr. 1 WHG). 

Abwasserbeseitigung/Regenwasserbehandlung 

Das anfallende Regenwasser ist auf den Grundstücken über ein Muldensystem mit 
belebter Bodenschioht oder ein Muldenrigolensystem zur Versickerung zu bringen. 
Ein Notüberlauf an das Kanalsystem ist nicht vorgesehen. Bei Grundstücken größer 
als 800 m2 ist ein Überflutungsnachweis der jeweiligen Grundstückseigentümer mit 
einer Wiederkehrzeit von T = 30 Jahre (T=Time/Zeit) zu führen. 

Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Roh- 
stoffe und Bergbau vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Auenleh- 
men mit unbekannter Mächtigkeit. Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen 
Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische 
Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grund- 
wasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Bei etwaigen geoteohnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z. B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geoteohnische Beratung durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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4.6 Bodenschutz 

Allgemeine Bestimmungen 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz vor 
schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (& 4 
BBOdSChG) und die bodenschutzrechtlichen Regelungen (Bundesbodenschutz- 
und Altlastenverordnung — BBOdSChV, DIN 19731, DIN 19639 sowie DIN 18915) 
wird ausdrücklich hingewiesen. Für den Umgang mit Böden, die zur Rekultivie- 
rung vorgesehen sind (insbesondere für deren Einbringung), gelten die Vorga— 
ben der DIN 19639 sowie des Heftes 26 „Merkblatt Bodenauffüllungen" der 
Reihe „Bodenschutz" der LUBW. Die Inhalte der Arbeitshilfe Heft 24 „Das 
Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung" der LUBW 
sind in Anlehnung an 0. g. Gesetze und Vorgaben zu beachten und umzuset- 
zen. 
Bodenarbeiten (Abtrag, Auftrag, Umlagerung) dürfen nur bei geeigneten, nieder— 
schlagsfreien Witterungsverhältnissen und bei ausreichend abgetrocknetem 
bzw. gefrorenem Boden erfolgen. Stark feuchte und nasse Böden sind für eine 
Umlagerung nicht geeignet und dürfen auf keinen Fall befahren werden. Die 
Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit nach den geltenden technischen 
Normen (z. B. DIN 19639, DIN 19731) sind jeweils zu beachten und einzuhalten. 
Vor jeglichen Bodenarbeiten ist die Bodenfeuchte hinsichtlich der Umlagerungs- 
eignung von Böden nach DIN 19731 bzw. DIN 19639 zu überprüfen. Die Boden- 
feuchte kann mittels Tensiometer („Schweizer Verfahren“) oder über den Aus— 
rolltest nach DIN 19639 ermittelt werden. Nur Böden mit geeigneten Mindestfes- 
tigkeiten dürfen aus- oder eingebaut werden. Die Tragfähigkeit des Bodens 
muss dabei jederzeit gewährleistet sein. Die Grenzen der Befahrbarkeit und Be- 
arbeitbarkeit nach den geltenden technischen Normen (z. B. DIN 19639, DIN 
19731) sind jeweils zu beachten und einzuhalten. 
Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge- 
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä- 
chen ist nicht zulässig. 
Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 
Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z. B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur- 
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 
Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal- 
ten. 
Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An— 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 
Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaites nicht ausgeschlossen wer- 
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An- 
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen— 
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert— 
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 
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4.7 

4.8 

- Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

- Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf- 
iockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei- 
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke- 
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

- Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

Aufschüttungen, Abgrabungen, Planien 

- Aufschüttungen, Abgrabungen‚ Planien, die im Zuge einer Niveauanpassung 
oder Geländemodellierung geplant sind und nicht einem konkreten Einzelbau— 
vorhaben zugeordnet werden können, sind nur in Form einer bodenähnlichen 
Anwendung möglich (Einbaukonfiguration bis max. Z 0*). Hierbei ist insbeson- 
dere 5 12 der BBodSchV zu beachten und anzuwenden. Außerdem ist die 
Zweckmäßigkeit der Aufschüttung abfallrechtlich nachzuweisen. 

- Großflächige Aufschüttungen zur Niveauanpassung und Geländemodellierung 
zur Nutzbarmachung des Geländes auf einer Fläche > 0,5 ha sind nur im Zu- 
sammenhang mit einem Bodenschutzkonzept nach 5 2 Absatz 3 LBodSchAG 
möglich. Weiterhin ist ab einer Eingriffsfläche von > 1 ha eine fachkundige bo— 
denkundliche Baubegleitung zur Überwachung der Maßnahmen und des Stoff- 
stroms zu beauftragen. 

Bodenschutzkonzept 

Gemäß 5 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) hat der 
Vorhabenträger bei solchen Vorhaben ein Bodenschutzkonzept vorzulegen, bei de- 
nen auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbebauten Fläche 
von mehr als 0,5 Hektar auf den Boden eingewirkt wird. Konkrete Vorhaben (keine 
Planungen) können z. B. Erschließungen, Auffüllungen, Versiegelungen und Teilver- 
siegelungen sein. Bei allen Maßnahmen sind hinsichtlich der Bodeneinwirkung alle 
Flächen zu berücksichtigen bzw. zu schützen, sowohl die dauerhaft genutzten als 
auch die für das Bauvorhaben lediglich temporär genutzten Bodenflächen. 

Das Bodenschutzkonzept ist von einer sach- und fachkundigen Person zu erstellen 
und sechs Wochen vor dem Beginn der Ausführungen des Vorhabens der zuständi- 
gen Bodenschutz— und Altlastenbehörde vorzulegen. Ebenso ist rechtzeitig vorab 
mitzuteilen, welcher sach- und fachkundige Gutachter die bodenkundliche Baube- 
gleitung durchführen wird. 

Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Daher kann 
es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerüche, Stäube 
oder Geräuschen kommen, diese sind als ortsüblich hinzunehmen. Hierzu zählen 
ausschließlich Emissionen, welche die lmmissionsrichtwerte nach der Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft, sowie der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm - TA Lärm nicht überschreiten. 
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4.9 Artenschutz 

4.9.1 Vogelschlag 
Um das Vogeischlagn's‘iko zu minimieren, sollen großflächige, vertikal zusammen- 
hängende Glasflächen ab einer Fläche von drei Quadratmetern durch technische“ 
Maßnahmen für Vögel sichtbar gemacht werden. Verspiegelte Fassaden oder voll- 
transparente Verglasungen über Eck, beispielweise als Balkongeländer, sind nicht 
zulässig. Auf die aktuellen Informationen und die darin aufgeführten Minimierungs- 
maßnahmen sei verwiesen: 

https:lfwww.vogelwarte.chiassetsffileslpub|ice-tionslupload2022!Giasbro- 
schuere_2022_D.pdf 

und 

https:llwww.artenschutz-am-haus.delgefaihrenigias 

Weitere Hinweise zum Artenschutz siehe Umweltbericht. Kap. 9.2.3. 

Externe Ausgleichsmaßnahmen 
Externen Ausgleichsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen sind erforderlich. Diese 
sind vorgezogen umzusetzen. 

Weitere Hinweise zu den Ausgleichsmaßnahmen siehe Umweltbericht, Kap. 9.2.3 
und 9.2.5. 

Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung wird entsprechend dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW 
in Abhängigkeit der Nutzung (5 3 FWG, 5 2 Abs. 5 LBOAVO) festgelegt. Hydranten 
sind so anzuordnen, dass die Entnahme von Wasser jederzeit leicht möglich ist. Als 
Grundlage sind die DVGW-Arbeitsblätter W 331 und W 400 zu beachten. 

Für Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr si- 
chergestellt werden muss, sind in Abhängigkeit der Gebäudehöhe entsprechende 
Zugänge bzw. Zufahrten und Aufstellflächen zu schaffen (5 2 Abs. 1-4 LBOAVO). 
Zufahrt und Aufstellflächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr sind nach den Vorga- 
ben der VWV - Feuenrvehrflächen auszuführen. 

Gottenheirh. den 5 1— FEI- m fsp.stadtplanung 3 “‘ is" 
Fehie'3tadtplaner Partnerschaft mbB 
Schwabentorring 12, 79098 Freiburg 
Fon 0?61!36875—0‚ ww.fsp—stadtplanunq.de 

Christian Riesterer 
Bürgermeister Planverfasser‘ 
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Ausfertigungsvennerk Bekanntmachungsvennerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Flames Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe— 
sowie der zugehörigen pianungsrechtiichen schluss gem. 5 10 (3) BauGB öffentlich be- 
Festselzungen und der örtlichen Bauvorschrif- kennt gemacht worden ist. Tag der Bekannt- 
ten mit den hierzu ergangenen Beschlüssen machung und somit Tag des Inkrafttretens 
des Gemeinderates der Gemeinde Gotten- ist der |7_m . 
heim übereinstimmen. 
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5 ANHANG: PFLANZLISTE 

5.1 Pflanzliste für Pflanzgebote (F1 — F3) 

Mindestgrößen zur Festsetzung der Baum- bzw. Strauchgrößen: 

- Bäume: 3 x v. Hochstämme, Stammumfang 14 - 16 cm 

- Sträucher: 2 x verpflanzt, 60 - 100 cm 

Bei der Beschaffung sind ausschließlich gebietsheimische Gehölze aus regionaler 
Herkunft zu venuenden. Für die regionale Herkunft ist von den Baumschulen ein 
entsprechender Nachweis zu erbringen. 

Heimische Bäume 

Acer campestre 

Alnus glutinosa 

Betula pendula 

Carpinus betulus 

Fagus sylvatica 

Fraxinus excelsior 

Populus alba 

Populus tremula 

Prunus avium 

Prunus padus 

Quercus petraea 

Quercus robur 

Salix alba 

Salix caprea 

Tilia cordata 

Heimische Sträucher 

Cornus sanguinea 

Corylus avellana 

Crataegus laevigata 

Crataegus monogyna 

Euonymus europaeus 

Frangula alnus 

Ligustrum vulgare 

Prunus spinosa 

Rhamnus cathartica 

Feld-Ahorn 

Schwarz—Erle 

Hänge-Birke 

Hainbuche 

Rotbuche 

Esche 

Silber-Pappel 

Zitter-Pappel 

Vogel-Kirsche 

Trauben-Kirsche 

Trauben-Eiche 

Stiel-Eiche 

Silber-Weide 

Sal-Weide 

Winter-Linde 

Roter Hartriegel 

Hasel 

Zweigriffeliger Weißdorn 

Eingriffeliger Weißdorn 

Gewöhnl. Pfaffenhütchen 

Faulbaum 

Liguster 

Schlehe 

Kreuzdorn 
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Salix cinerea Grau-Weide 

Salix purpurea Purpur-Weide 

Salix rubens Fahl-Weide 

Salix triandra Mandel-Weide 

Salix viminalis Korb-Weide 

5.2 

Sambucus nigra 

Viburnum opulus 

Schwarzer Holunder 

Gemeiner Schneeball 

Pflanzliste für Flächen mit allgemeinen Festsetzungen 

- Bäume: 3 x v. Hochstämme, Stammumfang 14 — 16 cm 

- Sträucher: 2 x verpflanzt, 60 - 100 cm 

Bäume für die Parkplatzbepflanzung und die Straßenbepflanzung 

Acer campestre 

Acer platanoides 

Corylus colurna 

Carpinus betulus 

Crataegus Iaevigata ‘Paulii‘ 

Fraxinus ornus 

Prunus cerasifera 

Sorbus aria 

Sorbus aucuparia 

Tilia cordata 

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 

Prunus-Sorten 

Feldahorn 

Spitz-Ahorn 

Baumhasel 

Hainbuche 

Rotdorn 

Blumen-Esche 

Kirsch-Pflaume 

Mehlbeere 

Eberesche 

Winterlinde 

Stadtbirne 

Kirsche 

Solitärgehöl_ze und Zieraehöl_ze (nicht abschließende Vorschlagsliste) 

Amelanchier canadensis 

Cornus - Arten 

Buddleya davidii 

Deutzia spec. 

Kolkwitzia 

Malus 

Philadelphus spec. 

Spiraea spec. 

Felsenbirne 

Hartriegel 

Sommerflieder 

Deutzien 

Kolkwitzien 

Zierapfel 

Pfeifenstrauch 

Spiersträucher 
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Syringa vulgaris 

Rosa spec. 

Prunus 

Flieder 

Strauchrosen 

Zierkirsche 

Rank- und Schlinggflanzen für Fassadenbeqrünuna (nicht abschließende Vor— 
schlagsliste) 

Clematis montana „Terose“ 

Wisteria floribunda 

Akebia quinata 

Aristolochia macrophylla 

Lonicera henryi 

Waldrebe 

Blauregen 

Akebie 

Pfeifenblume 

lmmergrünes Geißblatt 
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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
Die Gemeinde Gottenheim liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Freiburg und 
ist über die Bundesstraße (B 31a) gut an das regionale und überregionale Verkehrsnetz 
angebunden, weshalb die Gemeinde sowohl als Gewerbestandort als auch als Wohnort 
attraktiv ist. 

Die Gemeinde verfügt bereits über einen guten Gewerbebesatz. Allerdings ist die Ent- 
wicklung vorhandener und die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe kaum mehr mög— 
lich, da es innerhalb der Gemeinde keine verfügbaren Gewerbeflächen mehr gibt. Der 
Bereich Nägelsee stellt den gewerblichen Schwerpunkt in der Gemeinde dar und soll bis 
zur Grenze der B 31a weiterhin gewerblichen Zwecken dienen. Durch die vorliegende 
Bebauungsplanaufstellung sollen das bestehende Gewerbegebiet Nägelsee bis zur 
B 31a im Norden erweitert und die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe und/oder die Er- 
weiterung bestehender Firmen ermöglicht werden. 

Im Südosten des Plangebiets sollen gewerbliche Nutzungen und/oder Dienstleistungen 
in Kombination mit Wohnnutzung untergebracht werden, weswegen an dieser Stelle 
Mischbauflächen angedacht sind. 

Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung hat sich die Gemeinde Gottenheim intensiv 
mit den Aspekten der Klimaanpassung und des Klimaschutzes auseinandergesetzt. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Enrveiterung" soll 
im Außenbereich Planungsrecht geschaffen werden. Die Planung verfolgt insbesondere 
folgende städtebauliche Ziele: 

- Entwicklung eines nachhaltigen, klimagerechten neuen Gewerbegebiete durch Fort- 
führung des bestehenden Gewerbestandorts und Lückenschluss mit der Bestands- 
bebauung 

- Schaffung einer Entwicklungsperspektive für ortansässige Betriebe und zur Neuan- 
siedlung von Gewerbebetrieben 

- Förderung und Sicherung einer Gewerbegebietsentwicklung vor dem Hintergrund 
der Klimaanpassung, 2.8. durch intensive Begrünungsmaßnahmen und des Klima- 
schutzes 

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen mit dem Ziel einer ausgewogenen Sied- 
lungsstruktur und Stärkung des Gewerbestandorts Gottenheim 

- Kostensparende Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen durch Anschluss 
an das bestehende Gewerbegebiet 

- Gestaltung des öffentlichen Straßenraums, 2.8. mit Bäumen und Sickermulden zur 
Förderung eines klimaangepassten Gewerbegebiete 

- Festlegung von gestalterischen Leitlinien für eine ortsbildgerechte Bebauung 
- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
- Sicherung einer angemessenen Eingrünung des Gebietes und Festsetzung von Aus- 

gleichsmaßnahmen zur Kompensation der unvermeidbaren Eingriffe in Natur und 
Landschafi 

Der Bebauungsplan wird in einem zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung auf- 
gestellt. Zur Vorbereitung der baulichen Entwicklung wurde bereits 2016 ein FNP-Ände— 
rungsverfahren in Gang gesetzt, die entsprechende Genehmigung für die 7. Flächennut- 
zungsplanänderung wurde 2017 erteilt. 

2541—28 Begtuncimg(2441—04id0cx 



Gemeinde Gottenheim Stand: 28.11 2024 

1.3 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorsch‘rlften Fassung: Satzung 
„Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung" gern. @ 10 (1) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 3 von 13 

1.2. Lage des Pianungsgebiets ! Geltungsbereich 
Das 4,11 ha große Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand der Gemeinde Gottenheim. 
im Westen und im Osten schließt es an das bereits bestehende Gewerbegebiet Nä— 
gelsee an. Im Norden wird es durch die B 31a begrenzt, im Süden befinden sich land- 
wirtschaftiiche genutzte Flächen, die für die Emeiterung eines bestehenden Gewerbe- 
betriebe freigehalten werden. 

Die Flächen sind aktuell noch nicht bebaut und werden Iandwirtschaftlich genutzt. 
._1 "[_‚f - "v ;‚1 ._-. | ' }„J 

> -  ' _ ; ;  . "  ‘T';‘ ' - l  ‘ . . : 
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Lage des Piangebiets {rote gestrichelte Umrandung), ohne Maßstab. Quelle: Amtliche Geobasisdaten © Landesamt für 
Geoinformation und Landentwickiung Baden-Württemberg. www.lgi—bw.de. Az.: 2851.9-1i19 

Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Kaiserstuhl- 
Tuniberg von 1997 wurde im Rahmen der 7. punktuellen Flächennutzungsplanänderung 
(genehmigt am 29.09.2017) auch für den vorliegenden Bereich geändert, so dass der 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Emeiterung" aus den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans entwickelt werden kann. Im Flächennutzungsplan ist für diesen 
Bereich die Ringerschließung mit gewerblichen Flächen nördlich und südlich davon 
sowie einer gemischten Baufläche im Südosten des Geltu ngsbereichs dargestellt. 
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1.4 

\ \  

7. punktuelle FNP-Änderung (Stand: Feststellungsbeschiuss vom 26. Juli 2017) mit Geltungsbereich des Bebauungs- 

H.. 

nur 

plans „Gewerbegebiet Nägelsee. 5. Erweiterung“ 

Verfahren 

Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschrifien wird gemäß 5 3 und s 4 BauGB in 
einem zweistufigen Beteiligungsverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt; Das Verfahren 
erfolgt nach folgendem Ablauf: 

23.09.2021 

Schreiben vom 
14.10.2021 mit Frist 
bis zum 22.11.2021 

18.10.2021 - 
22.11.2021 

27.06.2024 

22.07.2024 — 
06.09.2024 

Schreiben vom 
18.07.2024 mit-Frist 
bis zum 06.09.2024. 

Aufstellungsbeschluss und Beschluss der Frühzeitigen Betei- 
ligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Trä- 
ger öffentlicher Belange 

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentli- 
cher Belange nach & 4 (1) BauGB 

Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
5 3 (1) BauGB 

Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Anregungen 
aus der frühzeitigen Beteiligung, billigt den Bebauungsplan— 
entwurf und beschließt, die Offenlage gern. && 3 (2) und 4 (2) 
BauGB durchzuführen. 

Durchführung der Offeniage gem. 5 3 (2) BauGB (Beteiligung 
der Öffentlichkeit) 

Durchführung der Beteiligung“; der Behörden gem. g 4 (2) 
BauGB 
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28.11.2024 Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Anregungen 

2.1 

2.2 

3.1 

und beschließt den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nä- 
gelsee, 5. Erweiterung" und die örtlichen Bauvorschriften 
gem. 5 10 (1) BauGB als Satzungen. 

KONZEPTION DER PLANUNG 

Städtebau und Nutzungen 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung“ ist eine konsequente 
Weiterentwicklung des bestehenden Gewerbegebiete Nägelsee in Gottenheim. Geplant 
ist, die bestehende Ringerschließung Nägelseestraße durch einen in Richtung West-Ost 
verlaufenden Abschnitt zu schließen. Nördlich und südlich von der geplanten Straße ent- 
stehen Grundstückstiefen von ca. 50 bis 70 m, die sich für gewerbliche Nutzungen gut 
eignen. Im Südosten des Plangebiets wird eine Mischgebietsfläche ausgewiesen, die in 
kleinere Grundstücke unterteilt werden soll. Hier sollen sowohl nicht störende Gewerbe- 
betriebe als auch Wohnnutzung untergebracht werden. Das Mischgebiet liegt am Rand 
des neuen Bebauungsplans und grenzt an bestehende Gewerbe- und Wohngebäude. 
Die Ausweisung dient dazu, eine städtebauliche Integration zu fördern, indem beste— 
hende Strukturen berücksichtigt und weitergeführt werden. Eine Nutzungsdurchmi- 
schung schafft an dieser Stelle einen fließenden Übergang von den bereits im Bestand 
existierenden Wohngebäuden hin zu den rein als Gewerbegebiet ausgewiesenen Flä- 
chen im Westen. 

lm Flächennutzungsplan ist nordöstlich des Mischgebiets ein Sondergebiet mit Zweck- 
bestimmung Gastronomie/Fremdenverkehr ausgewiesen. Die wohnbegleitende Nut- 
zung schafft Synergien zwischen Wohnen, Gewerbe und möglichem Tourismus. Durch 
die Kombination verschiedener Nutzungen wird das Gebiet belebt und nachhaltig aufge- 
wertet. Sollte in Zukunft für das Sondergebiet ein Bebauungsplan aufgestellt werden, 
wird auch hier eine städtebauliche Verbindung geschaffen, die eine harmonische Über- 
gangszone bildet und Nutzungskonflikte vermeidet. 

Erschließung I Ver- und Entsorgung 

Für die Erschließung der neuen Gewerbe- und Mischgebietsflächen soll die bestehende 
Nägelseestraße ergänzt werden. Der neue Abschnitt verläuft von Westen nach Osten 
und schließt im Westen an der Nägelseestraße, im Osten an dem Stich Im Eichen an. 
Durch einen zusätzlichen Stich südlich von der Haupterschließungsachse kann eine 
gute Ausnutzung der Gewerbe- und Mischgebietsflächen auch in der Tiefe gesichert 
werden. Im Osten des Plangebiets wurden auch die Anschlüsse zur bestehenden Brü- 
cke und zu den östlichen Flächen, die im Flächennutzungsplan als Sondergebietsflä- 
chen ausgewiesen sind, in die Planung einbezogen. 

Im Zuge der Erschließungsplanung sollen auch die Ver- und Entsorgung des Plange- 
biets berücksichtigt und gesichert werden. 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Art der baulichen Nutzung 

Der Großteil der Flächen wird als Gewerbegebiet ausgewiesen in Ergänzung zum be- 
reits bestehenden Gewerbeareal Nägelsee. In einem Teilbereich wird ein Mischgebiet 
festgesetzt, da an dieser Stelle eine Kombination von Gewerbe, Dienstleistungen und 
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3.1.1 

Wohnnutzungen gewünscht ist. Im Mischgebiet will sich die Gemeinde auch die Mög- 
lichkeit der Unterbringung einer Flüchtlingsunterkunft freihalten. 

Verkaufsflächen 

Aufgrund der guten verkehrlichen Erreichbarkeit des Gewerbegebiets wurden Festset- 
zungen zum Schutz des Gottenheimer Ortskerns und der städtebaulichen Ordnung im 
Plangebiet aufgenommen. Sowohl im MI als auch im GE wurde festgesetzt, dass nur 
Verkaufsflächen für den Verkauf von Waren an Endverbraucher zulässig sind, wenn sie 
auf dem Grundstück mit einem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um 
ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete 
Produkte zu veräußern, wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich 
untergeordnet ist. Dies ist bei einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 5 % der Geschoss- 
fläche des jeweiligen Betriebes der Fall. Weiterhin wurde die Verkaufsfläche auf max. 
100 m2 begrenzt, um bei sehr großen produzierenden Betrieben keine entsprechend 
großen Verkaufsflächen zu erhalten. Dies würde nicht dem klassischen Werksverkauf 
entsprechen. 

Vergnügungsstätten 
Vergnügungsstätten (inkl. Wettbüros), Sexshops, Bordelle und bordellartige Betriebe 
sind im gesamten Plangebiet nicht zulässig, da auch sie sich negativ auf das städtebau- 
liche Gefüge durch Trading-Down-Tendenzen auswirken können, die zu einer schlei- 
chenden Verdrängung des herkömmlichen Gewerbes und einer Abwertung der dortigen 
Geschäftslagen, einer Veränderung des Bodenpreisgefüges, einer qualitativ mindervver- 
tigen Gestaltung beispielsweise von Werbeanlagen sowie einer Zunahme des motori- 
sierten Verkehrs (insbesondere zu Ruhezeiten) führen. Der Ausschluss dient zudem 
auch dem Schutz der in dem Mischgebiet zulässigen Wohnnutzungen. Eine explizite 
Vergnügungsstättenkonzeption liegt in der Gemeinde Gottenheim nicht vor. Dies bedeu- 
tet, dass Vergnügungsstätten überall dort zulässig sind, wo sie nicht ausdrücklich durch 
Bebauungspläne ausgeschlossen wurden. 

Tankstellen / Gartenbaubetriebe 

im gesamten Plangebiet sind Tankstellen nicht zulässig, da die Flächen für produzieren- 
des bzw. emittierendes Gewerbe und in Teilbereichen auch für Wohnnutzungen freige- 
halten werden sollen. im Mischgebiet sind auch Gartenbaubetriebe ausgeschlossen, da 
sie zum einen sehr flächenintensiv sind, zum anderen sie durch Kunden- und Anliefe- 
rungsverkehr ein hohes Verkehrsaufkommen generieren, was zu einer negativen Beein- 
flussung der Nachbarschaft führt. 

Selbstständige Lagerplätze und -häuser‚ selbstständige Garagen sowie selbständige 
Stellplätze 
Selbstständige Lagerplätze und -häuser, selbstständige Garagen sowie selbständige 
Stellplätze wurden im Plangebiet (z.B. Wohnmobilstellplätze) ausgeschlossen. Betriebs- 
eigene Lagerplätze, -häuser, Garagen und Stellplätze, die einem Gewerbebetrieb zuge- 
ordnet sind und nur dem Betrieb selbst und den Betriebsangehörigen zur Nutzung offen 
stehen, bleiben von dieser Festsetzung unberührt. 

Der Ausschluss von selbstständigen Lagerplätzen, -häusern‚ Garagen und Stellplätzen 
findet seine städtebauliche Begründung zum einen in der immer weiter fortschreitenden 
Knappheit an freien zusammenhängenden Gewerbeflächen, die dem produzierenden 
Gewerbe vorbehalten sein sollen. Lagerplätze, -häuser‚ Garagen und Stellplätze sind in 
der Summe flächenintensiv und würden die wenigen noch freien Gewerbe- und indust- 
rieflächen in unverhältnismäßigem Maße in Anspruch nehmen. Gleichzeitig werden auf 
der Fläche keine Arbeitsplätze geschaffen und ein höheres Verkehrsaufkommen 
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3.2 

3.2.1 

generiert. im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist es Ziel der Ge- 
meinde Gottenheim, die noch freien Flächen dem wesentlich dichter bauenden produ- 
zierenden bzw. verarbeitendem Gewerbe mit deutlich mehr potenziellen neuen Arbeits- 
plätzen vorzubehalten. 

Lagerplätze, -häuser‚ Garagen und Stellplätze sind in Gewerbegebieten allgemein zu- 
lässig. Diese Zulässigkeit bezieht sich auf betriebseigene Lagerplätze, -häuser, Garagen 
und Stellplätze, welche als in der Lebenswirklichkeit vorkommende Unterart der Nutzung 
„Lagerplätze“, „Lagerhäuser“, „Garagen“ und „Stellplätze" städtebaulich damit zu be- 
gründen ist, dass derartige Nutzungen typischewveise nur einen untergeordneten Teil 
des größeren Areals eines produzierenden Gewerbebetriebs einnehmen. Sie stehen 
deshalb bei weitem nicht in gleichem Maße in Konflikt mit produzierendem Gewerbe, 
sondern runden dies regelmäßig auf untergeordneter Fläche ab. Zudem kann durch be- 
triebseigene Lagerplätze, Lagerhäuser, Garagen und Stellplätze betrieblich veranlasster 
Verkehr auf öffentlichen Straßen vermieden werden. Darüber hinaus verursachen be- 
triebseigene Lagerplätze, Lagerhäuser, Garagen und Stellplätze typischen1veise nicht 
mehr Ziel- und Quellverkehr als durch einen Betrieb ohnehin ausgelöst wird, da lediglich 
vorhandene zu lagernde Materialien gelagert werden bzw. der betriebseigene Fuhrpark 
geparkt wird. Es ist deshalb nicht zu befürchten, dass betriebseigene Lagerplätze, La- 
gerhäuser, Garagen und Stellplätze zu Störungen auf den Erschließungsstraßen im je— 
weiligen Plangebiet oder im übrigen Gewerbegebiet führen könnten, die über das hin- 
ausgehen, was durch die Planungsziele der Gemeinde abgedeckt wird. 

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be- 
triebsleiter 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be- 
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind, wurden im Gewerbegebiet im Erdgeschoss ausgeschlos- 
sen. Ab dem 1. Obergeschoss können diese ausnahmsweise zugelassen werden. 

Dadurch soll die Entwicklung in Richtung Mischgebiet verhindert werden und die Fläche 
den gewerblichen Nutzungen vorbehalten bleiben. Eine Wohnnutzung ab dem 1. Ober- 
geschoss erscheint für Betriebsinhaber oder Aussichtspersonal ausreichend. 

Maß der baulichen Nutzung 

GRZ / GFZ 
Die Gemeinde Gottenheim verfolgt einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden und 
ist auch aufgrund des knappen Gewerbe- und Wohnflächenangebots an einer flächen- 
sparenden Bauweise interessiert. Deshalb wurden die Grundflächenzahl (GRZ) sowie 
die Geschossflächenzahl (GFZ) im Gewerbegebiet entsprechend der vom Gesetzgeber 
vorgegebenen Werte nach 5 17 BauNVO festgesetzt. 

Im Mischgebiet wird sogar eine dichtere Bebauung als in den in der BauNVO festgeleg— 
ten Orientierungswerten angestrebt. Die GRZ wird auf 0,8 festgesetzt (Orientierungswert 
BauNVO 0,6); die GFZ wird auf 1,8 festgesetzt (Orientierungswert BauNVO 1,2). Dies 
ist in der Lage des Mischgebiets (umgebende gewerbliche Prägung) und dem Ziel der 
Gemeinde, besonders flächensparend zu bauen, begründet. Dabei wurde auch der As- 
pekt einbezogen, dass der Gemeinde Gottenheim nur noch sehr begrenzte Flächenpo- 
tenziale für eine Siedlungsentwicklung zur Verfügung stehen. 

Die Festsetzungen zu GRZ und GFZ ermöglichen so einerseits die homogene ökonomi— 
sche Ausnutzung der vorhandenen Bauflächen, sorgen andererseits jedoch auch dafür, 
dass gewisse Mindestflächen von der Bebauung freigehalten werden, sodass der Ein- 
griff in die natürlichen Funktionen begrenzt ist. 
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3.2.2 Gebäudehöhen 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Die festgesetzten Gebäudehöhen greifen die Gebäudehöhen aus den benachbarten Be- 
bauungsplänen „Gewerbegebiet Nägelsee, 3. Erweiterung" und „Gewerbegebiet Nä- 
gelsee, 4. Erweiterung" auf. Damit soll eine homogene Fortsetzung der vorhandenen 
Bebauung auch hinsichtlich der Höhenentwicklung ermöglicht und gesichert werden. 
Aufgrund der recht ebenen Geländeverhältnisse und der absehbaren Grundstücksorga- 
nisation ist es sinnvoll, die maximale Gebäudehöhe für die Gewerbegebiete auf die ein- 
heitliche Höhe von 212 m über Normalnull festzusetzen, was einer Höhe von ca. 19 m 
über der Nägelseestraße entspricht. Aufgrund der hier zulässigen Nutzungen sind im 
Mischgebiet weniger hohe Gebäude gewünscht und angemessen. Deswegen wird für 
die Mischgebietsflächen eine maximale Gebäudehöhe von 205 m über Normalnull fest- 
gesetzt. Dieser Wert entspricht einer maximalen Gebäudehöhe von ca. 12 m und ermög- 
licht die Unterbringung von dreigeschossigen Gebäuden. Dadurch kann auch ein har- 
monischer Übergang zur kieinteiligeren Bebauung im Südosten gesichert werden. 

Die festgesetzten Höhen können durch technische Aufbauten oder Bauteile sowie durch 
Solaranlagen um maximal 2 m überschritten werden. Damit werden Spielräume für die 
notwendige Gebäudetechnik eröffnet und die Solarenergie gefördert. 

Bauweise 

In Anlehnung an die umgebende Siedlungsstruktur wird im Mischgebiet die offene Bau— 
weise festgesetzt. Gebäudelängen von bis zu 50 m sind für die angedachte Nutzungs- 
mischung im Mischgebiet angemessen und ausreichend. Durch Grenzabstände soll ein 
gutes Nebeneinander (Belichtung, Belüftung, Besonnung) der einzelnen Nutzungen ge— 
sichert werden. 

Als abweichende Bauweise gilt im Gewerbegebiet die offene Bauweise, wobei auch Ge- 
bäudelängen über 50 m zulässig sind. Damit wird den Anforderungen insbesondere der 
großen Gewerbebetriebe entsprochen. 

Mindestmaße für die Größe der Baugrundstücke 
Die Gewerbe- und Mischgebietsflächen sollen für großflächige Betriebe und Nutzungen 
freigehalten werden und nicht durch spätere Grundstücksteilungen zerkleinert werden, 
weswegen eine Mindestgröße der Grundstücke von 1.500 m2 festgesetzt wird. 

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 
Die Festsetzungen zu Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen zielen darauf ab, dass 
Nebenanlagen, die hochbaulich in Erscheinung treten, nicht an die öffentlichen Ver- 
kehrsflächen und an den Ortsrand heranrücken. Zudem soll auf diese Weise auch die 
Eingrünung des Gewerbegebietes gesichert werden. 

Von Bebauung freizuhaltende Flächen 
Aufgrund des enormen Drucks auf das Gewerbegebiet Nägelsee und der künftig sehr 
eingeschränkten gewerblichen Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde Gottenheim, 
kann der gem. 5 9 FStrG erforderliche 20 m—Abstand baulicher Anlagen zum Fahrbahn— 
rand von Bundesstraßen nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Freiburg 
gem. 5 9 Abs. 8 FStrG auf 12 m verringert werden. Die betroffenen Flächen entlang der 
Bundesstraße sind im Sinne der Verkehrssicherheit gemäß Planzeichnung von bauli« 
chen Anlagen jeder Art freizuhalten. 
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3.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

3.8 

3.9 

Landschaft 

Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers sind befestigte Flächen, auf denen ein 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu erwarten ist, mit einer wasserundurchläs- 
sigen Oberfläche zu versehen und über zusätzliche Reinigungsanlagen zu entwässern. 
Um den Versiegelungsgrad auf den Grundstücken möglichst gering zu halten, müssen 
Hof— und untergeordnete Verkehrsflächen, von deren Nutzung keine Grundwasserge- 
fährdung ausgeht, mit wasserdurchlässigen Belägen ausgeführt werden. Diese Festset- 
zung erhöht die Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser im Plangebiet. 

Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers vor Verschmutzung mit Kupfer-, Zink- 
oder Bleiionen, ist der Einsatz von diesen Metallen im Dach- und/oder Fassadenbereich 
nur dann zulässig, wenn diese beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so 
dass eine Kontamination des Bodens ausgeschlossen werden kann. 

Alle Gebäude im Plangebiet sind auf mindestens 70 Prozent der Dachfläche (Substrat- 
schicht von mindestens 15 cm) zur landschaftlichen Einbindung und zur Verbesserung 
des Wasserhaushalts zu begrünen. Durch die Begrünung kann das anfallende Nieder- 
schlagswasser auf den Dachflächen gesammelt, zurückgehalten und zum Teil verduns— 
tet werden. Zudem bietet diese Dachbegrünung vielen Tieren und Pflanzen einen Le- 
bensraum. Eine Kombination mit Solaranlagen ist möglich. Auch die festgesetzte Fas- 
sadenbegrünung dient der Klimaanpassung und der Fauna und Flora. 

Die Fläche F1 soll für Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Außer- 
dem soll in diesem Bereich die Ortsrandeingrünung entlang der Bundesstraße analog 
zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nägelsee, 4. Erweiterung“ weitergeführt werden. 

Die Fläche F 2 dient überwiegend dem Artenschutz durch die Schaffung von Reptilien- 
habitaten. 

Die private Grünfläche F3 ist mit einer strukturreichen Feldhecke zu bepflanzen, was der 
gebietlichen Eingrünung und der Fauna und Flora dient. 

Weitere Begründung der Maßnahmen nach 5 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB siehe Umweltbe- 
richt. 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Um eine Mindestdurchgrünung im Plangebiet zu sichern, wird ein allgemeines Pflanzge- 
bot festgesetzt. Außerdem ist innerhalb der F1—Fläche eine Baumreihe zu pflanzen. Be- 
gleitend zu den Verkehrsflächen werden in den Übergangsbereichen zum bestehenden 
Straßennetz im Südwesten bzw. entlang des Anschlussweges zur bestehenden Brücke 
Grünflächen festgesetzt. 

Zur Durchgrünung der Stellplatzflächen im Plangebiet sind diese mit mindestens einem 
Baum pro angefangene 6 Stellplätze zu begrünen. Auch entlang der Hauptverkehrs- 
achse sind 9 Baumstandorte als Straßenraumgestaltung und zur Verbesserung des 
Mikroklimas festgesetzt werden. 

Weitere Begründung der Maßnahmen nach 5 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB siehe Umweltbe- 
richt. 

Lärmschutz 

lm Rahmen der Bebauungsplanung wurde durch das Büro für Schallschutz Dr. Jens eine 
gutachterliche Stellungnahme erarbeitet, die sich insbesondere mit dem auf das Gebiet 
einwirkenden Verkehrslärm verursacht durch die angrenzende Bundesstraße 31a aus— 
einandersetzt. 
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4.1 

4.2 

Ein aktiver Schallschutz in Form eine Schallschutzmauer entlang der Straße soll aus 
gestalterischen und wirtschaftlichen Erwägungen nicht realisiert werden. Dies ist insbe- 
sondere vor dem Hintergrund vertretbar, dass innerhalb des geplanten Mischgebiets die 
maßgebenden lmmissionsgrenzwerte eingehalten werden. 

Zum Schutz der Wohn- und Arbeitsräume im Inneren wurden entsprechende Festset- 
zungen in den Bebauungsplan aufgenommen. Weitere Ausführungen dazu siehe beige- 
fügte gutaohterliche Stellungnahme zur Straßenverkehrslärmeinwirkung. 

Des Weiteren wurde eine Stellungnahme durch das Büro für Schallschutz Dr. Jans er- 
stellt, die sich auf die Frage konzentriert, ob die geplante Nachbarschaft zwischen ge- 
plantem Mischgebiet und der bestehenden angrenzenden Gewerbegebietsnutzung zu 
schalltechnischen Konflikten führt. Dies ist jedoch nicht der Fall, sodass in diesem Zu- 
sammenhang keine Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wurden. Wei- 
tere Ausführungen dazu siehe beigefügte gutaohterliche Stellungnahme zur Lärmeinwir- 
kung MI. 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
Zum Schutz und zur Weiterentwicklung des vorhandenen Erscheinungsbildes des Ge- 
werbegebiete sind nur Dächer mit 0 bis 15° Dachneigung zulässig. Damit wird auch si- 
chergestellt, dass die Dachneigung der festgesetzten Dachbegrünung nicht entgegen- 
steht. Die Dachbegrünung wird neben ökologischen, klimatischen und abwassertechni- 
schen auch aus gestalterischen Gründen als sehr sinnvoll erachtet. Hierbei ist zu be- 
rücksichtigen, dass die großflächige Dachlandschaft des Gewerbegebiete Nägelsee von 
den Höhenlagen des Kaiserstuhls zum Teil einsehbar ist und Einfluss auf das Ort- und 
Landschaftsbild nimmt. 

Durch die örtliche Bauvorschrift zur Dachgestaltung wird klargestellt, dass Anlagen zur 
Energiegewinnung ausdrücklich emünscht und deshalb auf den Dachflächen zulässig 
sind. Dies entbindet jedoch nicht von den Festsetzungen zur Gebäudehöhe und zur 
Dachbegrünung, die sich mit Solaranlagen gut kombinieren lässt. 

Wellfaserzement und Dachpappe sind ortsuntypisch und sollen deswegen nicht ven/ven- 
det werden. Leuchtfarben und reflektierende Materialien wurden als Dacheindeckung 
und bei der Fassadengestaltung ausgeschlossen, weil das Gebiet gut einsehbar ist und 
die Oberflächen keine störenden Auswirkungen auf die Umgebung haben sollen. Solar- 
module und Fensterflächen sind deshalb nur mit reflektionsarmen Frontgläsern zulässig. 
Damit sollen optische Beeinträchtigungen wie Blendwirkungen und Spiegelungen aus- 
geschlossen werden, was auch das Kollisionsrisiko für Vögel mindert. 

Werbeanlagen 
Aufgrund der attraktiven und gut einsehbaren Lage ist eine Einschränkung der Werbe- 
anlagen notwendig, um einen übermäßigen „Werbe-Wildwuchs“ zu verhindern. Untypi- 
sche und überdimensionierte Werbeanlagen sollen verhindert werden. Deshalb wird für 
Werbung am Gebäude festgelegt, dass Werbeanlagen nur bis zu einer Länge von 2/3 
der entsprechenden Gebäudelänge zulässig sind, sie die Traufhöhe des Gebäudes nicht 
überragen dürfen und die Größe der Werbeanlage abhängig von der Fassadenfläche 
begrenzt wird. Aus gleichem Grund werden auch freistehende Werbeanlagen begrenzt 
und nur bis zu einer Höhe von 5,0 m und Fläche bis 5 m2 zugelassen. 

Die Gestaltung der Werbeanlagen wird geregelt, so dass vor allem gestalterisch auf- 
dringliche Werbung mit wechselnden Lichteffekten sowie bewegliche Schrift— und 
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4.3 

4.4 

4.5 

Bildwerbung oder in den Himmel ausstrahlende Werbung ausgeschlossen sind. Damit 
sollen nachbarschaftliche Konflikte vermieden, das Orts- und Landschaftsbild geschützt 
und die Verkehrssicherheit erhöht werden. 

Einfriedungen 
Um einen ansprechenden Straßenraum zu gestalten, wurden auch örtliche Bauvorschrif- 
ten zur Einfriedung festgesetzt. Einerseits wurden ortsuntypische Materialien ausge— 
schlossen, andererseits wurde festgelegt, dass Einfriedungen zum Straßenraum hin in 
der Höhe begrenzt und nur aus Zäunen und/oder lebenden Hecken zulässig sind. So 
haben die Gewerbetreibenden die Möglichkeit sich gegenüber Dritten abzuschirmen, an- 
dererseits wird die Qualität der umgebenden öffentlichen Räume gewahrt. lm Gewerbe- 
gebiet werden zu den Straßenverkehrsflächen aus gestalterischen Gründen bis zu 2,5 m 
hohe Einfriedungen zugelassen, um ein harmonisches Erscheinungsbild zu gewährleis- 
ten. 

Zum Schutz des Ortsbilds und aus Sicherheitsaspekten wird die Verwendung von Sta- 
cheldraht ausgeschlossen. Stützmauern führen zu unerwünschten optischen Einengun- 
gen des Straßenraumes und werden deshalb entlang der Verkehrsflächen ausgeschlos- 
sen. Die Höhenfestsetzungen beziehen sich jeweils auf den unteren Bezugspunkt Ober- 
kante Gehweg bzw. Straßenoberkante. 

Abstellflächen und Freiflächengestaltung 
Abstellflächen wie Abfalltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind mit einem fes- 
ten Sichtschutz und/oder einer dichten Bepflanzung abzuschirmen. Die Anlagen zur Ab- 
schirmung sind, sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt, 
mit Kletterpflanzen oder Spalierbäumen zu begrünen. Damit soll ein optischer Sicht- 
schutz gegenüber unattraktiven Lagerflächen sichergestellt werden. Dies kann auch in 
Form einer Einfriedung mit Heckenhinterpflanzung erfolgen. 

Die nicht bebauten Flächen bebaubarer Grundstücke, die nicht als Arbeits- oder Lager- 
fläche genutzt werden, sind gärtnerisch anzulegen. Es können Gestaltungsformen wie 
Zierrasen, Wiese, Staudenpflanzungen oder Strauchpflanzungen gewählt und kombi— 
niert werden. Damit wird ein freundliches und optisch ansprechendes Gewerbegebiet 
angestrebt. Um eine Mindestbegrünung und damit auch ein qualitätsvolles Erschei- 
nungsbild zu sichern, wird ein Mindestanteil von 10% der Grundstücksfläche festgesetzt. 

Anlagen zum Sammeln oder Versickern von Niederschlagswasser 

Vom Büro Manzke + Müller aus Freiburg wurde eine detaillierte Entwässerungskonzep- 
tion erarbeitet und bereits mit den Fachbehörden abgestimmt. 

Das Konzept sieht ein modifiziertes Trennsystem vor, bei dem der Regenwasserabfluss 
der privaten Grundstücksflächen über ein Muldensystem mit belebter Bodenschicht zur 
Versickerung gebracht wird. Alternativ sind Mulden-Rigolen-Systeme zulässig. 

Das Regenwasser von den öffentlichen Erschließungsstraßen wird über eine im Stra- 
ßenraum untergebrachte Sickermulde mit einem Substrat zur Reinigung versickert. 

Entsprechende Festsetzungen wurden in den Bebauungsplan aufgenommen. Sie die- 
nen insgesamt der Entlastung der bestehenden Kanalisation und dem Schutz von Un- 
terliegern bei Starkregenereignissen. Zudem tragen sie zur Anreicherung des Grund- 
wasserspeichers bei. 

Weitere Ausführungen siehe auch beigefügte „Erläuterungen zur Erschließung“ des Bü- 
ros Manzke + Müller lngenieure. 
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15 UMWELTBERICHT 

im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans sind die umweltschützenden Belange 
in die Abwägung einzubeziehen und gem. 5 2 a Nr. 2 BauGB in einem Umweltbericht zu 
ermitteln und zu bewerten. In einem vorangehenden Schritt sind die Behörden aufzufor- 
dem, zum Umfang und Detailiierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping) Stellung zu neh- 
men. Dieser Schritt soll im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung durchgeführt werden. 

Zur Offenlage ist ein Umweltbericht mit einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zu 
erstellen und geeignete Minimierungs-‚ Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen als 
Bestandteil des Bebauungsplans zu erbringen. 

Außerdem sollen auch artenschutzrechtliche Untersuchungen durchgeführt und dem 
Bebauungsplan bzw. dem Umweltbericht als Anlage beigefügt werden. Entsprechend 
der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchungen sind gegebenenfalls Ver- 
meidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz notwendig. 

Der Umweltbericht wird vom Büro FLA Wermuth aus Eschbach erarbeitet und den Be- 
bauungsplanunterlagen angehängt. 

6 BELANGE DER LANDWIRTSCHAFT 

Für die bauliche Nutzung müssen bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen umgewan- 
delt werden. Dies muss gemäß 5 1 a Abs. 2 Satz 4 BauGB besonders begründet werden. 

Bei den betroffenen landwirtschaftlichen Flächen handelt es sich ausnahmslos um Vor— 
rangflur Stufe I. Da die Gemeinde jedoch vollständig von Vorrangfluren der Stufe I um- 
geben ist und die gewerblichen Innenenhwioklungsmögiichkeiten ausgeschöpft sind, 
stünden ohne eine Inanspruchnahme dieser Böden keine weiteren baulichen Entwick- 
lungsoptionen mehr offen. Aufgrund des Drucks auf das im Norden der Gemeinde be- 
findliche Gewerbegebiet sowie der günstigen Eigentumsverhäitnisse der iandwirtschaft— 
lichen Flächen, sind diese in diesem Fall entbehrlich. 

? STÄDTEBAULICHE KENNZIFFERN 

Gewerbegebiet ca. 2,30 ha 
Mischgebiet ca. 0,60 ha 
Grünflächen ca. 0,79 ha 
Verkehrsflächen ca. 0,42 ha 

Summe ! Geltungsbereich ca. 4,11 ha 

fsp.stadtplanung 3kfä 
Fahle Stadtplaner Partnerschaft rn 
Schwabentorr‘rng 12r 79098 Freiburg 
Fon 0?6.11368?5-0‚ ww.fsp—stadtpianunqde 

B" ’erme-ister Pian\ferfasser 
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Gemeinde Gottenheim 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschrlften 
„Gewerbegebiet Nägelsee, 5. Erweiterung“ 

BEGRÜNDUNG 

Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschrif- 
ten mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Gemeinde Gatten- 
heim übereinstimmen.; 

Stand: 23.11.2024 
Fassung: Satzung 

gem. @ 10 {1} BauGB 

Seite 13 von_13 

Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe— 
schluss gem. 5 10 (3) BauGB öffentlich be- 
kannt gemacht werden ist. Tag der Bekannt- 
machung und somit Tag des Inkrafttretens 
ist der].l..E£li..2ßß 

W a l "  g"___„ 
lesterer 

ermeister 

24.11es BegWfldUrig.l24—11-O4Ldemc 
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Pfä="ü‘erfszjuchewt 

äsii31 

EF-IG 

Bestand 
£". 

Acker (37.11 - 4 ÜF) 

Dominanz'bestand (35.30 — 6'ÖP) 

Grasreioh‘e. ausdaue‘mde Ruderalvegetation (35.64- 11 ÜF) 

Fettw'ies‘e mittlerer Stend0rt (33.41 - 13. ÖP)‘ 

lntens'ivwies‘e (33.61 - 6 OP) 

Garten (60.60 -‘6 ÜF) 

Anthropogene .Aufsehüttung (21 .42 - 4 Ö?) 

Unbefestigter Weg (60.24 - 4 OP) 

Weg mit wassergebundener Decke (60.23 — 2 OP) 

Versiegelte Straße (60.21 — 1 ÖP) 

Bauwerk (60.10 -1 Öl?) 

Sonstiges 
‚___—. Flurstücksgrenzen Planungsgremse 

Gemeinde Gottenheim 

Bebauungsplan und der örtlichen Bauvorschriften 

„Gewerbegebiet Nägelsee - 5. Erweiterung“ 

Anlage 1 - Bestands— und Bewertungsplan 

Verfahrensstand 
Satzungsfassung Stand 28.11.2024 

Plandaten 31.232.129. $$$” __ " 
_ Projekt-Nr: 19—083- . . 

Mén3„hlä9°° Plsnfonnat: 600x300 ‘ 

Freiraum— und LandschaftsArchitelctu: 
‘ Dipl.-Ing. (FH) Ralf Wermuth %3?°'°°'“" 

Hertheimer' Str. 20 
79427 Eschbach 

Fon 07634 - 694'841-0 
Fax 07634 - 694841-9 

buero@FLA-wermuth.de 
www.FLA-wermuth.de 























































































































































































































































































































































































































































































Anlage 2 

838 
OK." %aße ? | Mutter-“boden ! Oberboden | 883 834 OK straße—?- 335 BSG | Mutterboden [Oberboden ' 337 . Auffü-llung _13307 mm 

881 ' 832 \ v 43 ? ? \ ?__19157 mNN ? . 191.44 mNN 191.44 mNN 191.34 mNN ' 191.31 mNN (Pegel) ' AUFFÜLLUNG: SAND. schwach 191.04 mNN {Pegel} 191.11 mNN 
Ü'fififiä‘fiär?“ UG MUTTERBODEN« dunkelbraun.i ? .MLt1'I'ERBODEN.dunkelbraun-r « - , 

' unkelbraun. braun‚_slsif 
_ _  _, _ _ . .* jf‚ . . ' __ _ . ' : „ __ __ _ 'MüfiéRéöfiéhf.'dunkertiräun.„'.." __ _ _' "" ' ' ' ' ’ -- “ " UT'I‘ERBODEN dunkel_braun '. „ ‘  . --‚ ' ""*’.'f- 5.25” 0.35 eich st?l5,feuchtdur_cjhvtäurzelt 3 1'_|.°U_50 50 _f_ ‚'g_35.11_:_.8mh steif [ärglgt{‚£tlgrchtnumet steif. ucht statt.fe.uc:ht.durchtffll‘ze " ' |?äägfläägäfigt<gägahwach ' ' ”””-""m _“ " SCHLUFF, schwach tegnsan ' ' "TON.5chh;tfig.éf.gh%ßltjjdfl 1 ' " ' ' t3t.l5fau—m gm@r‚teucht ' ‘ ' .. _. “:> $;hw_a_eh_touis.;tgnju.‚.raun > . braun.slef.eri.9°tthß , ' ' ' . ' - ;- _. . _ _ _ r‘1'v Ä Ü W  _ —- _ am -hatHesL-ordiaachbdurehwumatt- - — — 7 n -- ‘ ’ ä . fl—?_1ätp%ä$ää" . ., , , „ . . . _ AUFFÜLLUNG: scr-u.ur=r=‚ schwach _..m„w'- _ _ _  ' "71“ _ . "“ . : - m"- ': I'-‘-“"-" . ‚ - ' ' ' ' — -  _ _ m ' ‚ . _‚. . ‘ :  m u  m m  _:— _ _  _ 04' G!- 1.60 ste‘f. erdteucht. durchwurzett feinsarldig -schwach SBI'IÜQr_ 1.71 189.33 '_ steif- halbie;?mgr '=F' ._1_mb_ 0.60 _ O ...-. . . ' 8 J SCHLUFF. . - 53"d19- Kanalsoh|e () 0.45 " SCHLUFF, feinsandlg -sandig. _ ° ° \ 0.70 ' schwach tonlg. schwach ktesrg, __L_Jsz_ „ . . SCHLUFF , -  d „„ „ _ braun.orangehraun—gelbhraun. . . . _ _ 2.01g139.3012 . . . ° . . _ d- Zre e|„‚„chsmcke hm,. 

(215129191, 0.5 _ _. emsan ty.sc ac . _ halbfest erdfeucht fest tmcken-erdfeucht ° . D. schluffig. schwach schwach [on|g_e|nzelng K.esgefone‚ o . SCHLUFF‚femsandrg sa_n lg, 9 . . °.._n___i'Gw “2-1ü ' ' - scuLusr.feinsgndäg.schwas-r ':r'ä'fgeurg'hiuä'urc'hla'1'ngeal'lb'üt _- 0 120 - duréhwmen - _ .... 060 tontg.grau.erdfeucht (29.01.2019) 0. ..: bmumslei,_e‚d‚eucm -_ ‚.... s%h\:gafgä m':1ffé:'i'1n' sterf u start—halhfest. erdfeucht 
3°525é1118'6h's'8't erdfeucm ' ° 0 ' S%HLUFF'@"?"°IQ'SBMÜ . 12° '_ - ' FEINSAND—SAND. schwach schlutfig. _- . - K|ES+SAND_„5Chh-‚ghmffig : .  ..... 1.20 ' a 'e ° SCHLUFF. feinsandig-aandig, FEIN5AND “ SAND. Sßhlüfig. O 'E"" “ wach wma. man. orangehrauu. ...... FEINSANEI' '.5AND' schwach sottluffig, G) ...-. einzelne Kias|erülle - schwach 1° ' - schwach schlutfig. braun. 0 K|ES. 880659 -stark sandig, schwach (omg ' °°“'91 braun. SAND.stark kiesig.nicht scägacchh kie$i9. braun. orangabraun. . .'-.'. 1.50 hatbfest.erdfeucht ° ._ zcänfgggfl{kresrg.braun.orangebraun, " o kiesig.lokalLehmeinlagerungen. "0 -'-'- graubrsun.feucht - _ ;; schwach schluffig. braun. 1 45 steif. erdfeuchl schlutflg -schwach schlut'fig. ef " 1 ° - - KIES samflg schwach schluffig @ : - 15 O_ “ 1 grau.graubraun. feucht ...... _ _ orangebraun. feucht — _ _ . _ . . . . _. . _ _ ._ . , 0 .- 2.1 S ND, mrkk . chwa_ch 
braun. orangebraun. feucht KIES sandtg -stsrk sandig .‚’.' M braun, grauhraun. erdfeucht -‘@.*‘- _ ‚ KIES. sandig. schwach schtufig .1'.'."’-.'. 30 KIES sandig schwach „„.q '.ö. -° - "_ äfiiasfädgflafi°hwfcfl'eflgmg‘e n an “ ° KISS sandtg schwach schluffig sä1luffiä‚ hrauäi?arfgebraun‚ KIES.sandtg.nlchtschluffig ä““|ii°“ schlu1fig. bf5u"- ' 2'20 KIES sandig schwach schluffig 2.00 -schlutfig‚bmun. "ass ' braun.graubliaun.sehrfeuchl ' ' ' 3 30 grau. gass nse ' ag n:g_ ' 270 brauti.orangébraun.nass ' ' feucht ' ' " ' SCHW8CH schlutfig. grau. 1.75 "° braun, graub1aun. sehr feucht ' SAND. schwach schlut‘flg - ' "°” ' ' - mes dt m ch schluftl 9f:s'fs'aun' maun's'eh'f'em' ". K'ES-5a"diQ-Scbmffis. brau"- 3.50 '"m _ zum ””"“ b'-°""‘ "°“ 2' " KtES.sandig‚niahtschlufftg '- _ 53531.?313éfifi33hm äfisääggfégffivräscgä?'umm bm„fl_?ä„ägaun_missp "' . ' 2.20 feucht-sehrfsucht KIES. sandr'g. schwach schluflla. ' Kläs, sandig. schwach achtuffig. ' schwach schluffia. grau. 4°"' " 3.30-3.40n1‚ graubraun, grau. KIES sandra nichtschtutfig 

graubraun nass nass 
_ soh1rach schlufltg grau _ TOM. schlutfig. schwach feinsandtg 4.00 braun. graubraun. nase 4.0 braun. grauhraun. nass 4_00‘ ' 4.00 “nass ' - ‘ . -schwach sandig.grau.brsunmeliert. ' 4.n _ 2 4 0  breiig_‚fsucht 

SAND. schwabh schlutfig, ‘ :.h . . . 'Riesi . rau.nass' Krese und Sande mtt Schluff-ITon-ISandlrnsen . . _ . _ 2-70» “ - ' _ | _I |Knese und Sande mut Schluff-ITon-ISandlmsen ] _ -KIES‚ sandig, schwach schlutfig - 
- - - f.8°hlflffia. braun. nass; 
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